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Aachen, den 10.04.2024 

Antrag an das 71. Studierendenparlament 

Sehr geehrte MdSP, 

hiermit möchte ich die folgenden Änderung der Finanzordnung zum Beschluss 
einreichen: 

Das Studierendenparlament der RWTH Aachen beschließt, §55 Absätze 3 und 4 der 
Finanzordnung folgendermaßen zu ändern. 

(3) Das Studierendenparlament kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
satzungsgemäßen Mitglieder die Zahlung der Aufwandsentschädigung an einzelne 
Personen aussetzen, sofern diese ihren Aufgaben entsprechend der Satzung der 
Studierendenschaft und ihrer Ergänzungsordnungen oder den Landesgesetzen nicht 
nachkommen. Die Aussetzung der Aufwandsentschädigung kann in Form einer 
Reduzierung um 25/50/75 oder 100% erfolgen.  

(4) Der Antrag auf Aussetzung der Zahlung ist unter Angabe des betreffenden Amtes und 
des Namens der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers dem Studierendenparlament 
schriftlich als ordentlicher Antrag vorzulegen. Aus dem Antrag muss die Höhe der 
beantragten Reduzierung eindeutig hervorgehen. In keinem Fall dürfen zwischen 
Antragsstellung und Abstimmung weniger als achtundvierzig Stunden liegen. Die bzw. 
der Vorsitzende des Studierendenparlaments hat die betreffende Amtsinhaberin bzw. 
den betreffenden Amtsinhaber unverzüglich nach Antragstellung über den vorliegenden 
Antrag in Kenntnis zu setzen. 

 

Begründung: 

In den letzten Legislaturen des Studierendenparlaments trat das Thema der Erwartungen 
an die Arbeit der Ehrenämtler vermehrt auf und die Auslegung der Arbeitslast führte 
vermehrt zu Debatten. Zwar verfügt das Parlament über die Möglichkeit, sollte die 
geleistete Arbeit nicht den Erwartungen der Mehrheit des Parlaments entsprechen, die 
Zahlung der Aufwandsentschädigung auszusetzen, jedoch kann dies nur als 
Reduzierung um 100% geschehen. Dadurch kommt neben der zurecht hohen Hürde 
einer 2/3-Mehrheit noch das Wissen um ein vollständiges Streichen einer 
Einnahmequelle hinzu, welches zu einer enormen Einschränkung des Lebens der 
betroffenen Person führen kann. Insbesondere bei Aufwandsentschädigungen von 
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